
4	 Entscheidungen bei offenem Fenster

Offene Kirche
Nach langen Vorüberlegungen und vielen 
Gesprächen mit unterschiedlichen Gre-
mien, und Sachverständigen ist der KGR 
zwei Themenblöcke angegangen, von de-
nen wir im letzten Kirchenfenster schon 
berichtet haben. Zum einen haben wir 
uns dazu entschlossen, ab 1. Advent die 
Kirche für Menschen geöffnet zu halten, 
die sie als Ort der Stille, der Besinnung 
und des Gebetes aufsuchen möchten. 
Sie soll zukünftig von Montag bis Sams-
tag in der Zeit von 8:00 - 19:00 Uhr und 
sonntags nach dem Gottesdienst eben-
falls bis 19:00 Uhr geöffnet sein.
Noch suchen wir Leute, die bereit wären, 
regelmäßig einmal oder mehrmals in 
der Woche die Kirchentüren abends wie-
der abzuschließen. Schön wäre es, wenn 
das jemand als seine Aufgabe entdecken 
würde, einen abendlichen Spaziergang 
mit diesem Ziel zu machen. 

Läuteordnung
Auch die Läuteordnung, die einer drin-
genden Überarbeitung bedurfte, haben 
wir neu beschlossen. 
Die wichtigsten Veränderungen betref-
fen zum einen die sogenannten Zweit-
gottesdienste, die wir den sonntäglichen 
Gottesdiensten gleichgestellt haben im 
Geläut, um zu verdeutlichen, dass auch 
sie vollwertige Gottesdienste sind.
Zum anderen haben wir das volle Geläut 
zur Konfirmation reduziert. Dafür spre-
chen drei Gründe:

Die Konfirmation ist im Gegensatz zur 1.	
Taufe kein Sakrament! Durch das volle 
Geläut wird sie der Taufe aber weit 
übergeordnet.
Wenn bei den anderen Kasualien nur 2.	
eine Glocke geläutet wird, wird die 
Konfirmation auch diesbezüglich weit 
übergeordnet.
Man versteht durch das volle Geläut 3.	
bei der Einsegnung kaum noch den 
Konfirmationsspruch und den Segen, 
die aber als wesentlich wichtiger ein-
zuschätzen sind.	

Als drittes haben wir das volle Geläut 
zum Hauptgebet an Karfreitag ersatzlos 
gestrichen, weil es weder liturgisch noch 
theologisch Sinn macht, sondern der 
speziellen Langensteinbacher Geschich-
te entsprungen ist.
Auch bei Beerdigungen wollten wir im Blick 
auf das Geläut kein Ansehen der Person 
machen und haben es vereinheitlicht.
Das morgendliche Läuten haben wir von 
6:00 Uhr auf 8:00 Uhr verschoben, um 
es als liturgisches Geläut wieder zur Gel-

Läuteordnung 
Zu den jeweiligen Anlässen läuten folgende Glocken:

Glocke  

Inschrift

Betzeit-
glocke
Liebe

Toten 
glocke
Unseren 

Toten zum 
Gedenken

Vaterunser- 
glocke

Christus 
ist unser 
Friede

Zeichen-
glocke
Glaube

Tauf- 
glocke

Hoffnung

Bei Gottesdiensten 

Vorläuten (1 Stunde vorher) 
- bei allen Gottesdiensten außer 
  Beerdigungen

3 Minuten

Vorläuten (1 Stunde vorher) 
- bei Beerdigungen

3 Minuten

Zeichenläuten  
(½ Stunde vorher) 

- bei allen Gottesdiensten und 
  Beerdigungen

3 Minuten

Hauptläuten  
- zu allen Gottesdiensten außer 
  bei Beerdigungen

7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten

Hauptläuten  
- bei Beerdigungen

7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten

Gebetsruf  
- während des Vaterunsers

X

Gebetsruf  
- während der Taufhandlung in der 
  Kirche

X

Gebetsruf  
- während der Trauung und  
  Jubelhochzeiten

X

Gebetsruf  
- während der Einsegnung zur 
  Konfirmation

X X

Geläut an Wochentagen

Betzeitläuten 
- am Morgen	 8:00 Uhr

X

Betzeitläuten 

- am Abend	 19:00 Uhr
X

Abendläuten	 19:00 Uhr 
- am Samstag und Sonntag sowie  
  vor und an Feiertagen

X X X X X

Stundenläuten	 12:00 Uhr 
(Entscheidung des Ortschaftsrates 
stand bei Redaktionsschluss noch aus)

X

Altjahrsabend	 24:00 Uhr 15 Minuten 15 Minuten 15 Minuten 15 Minuten 15 Minuten

Aus dem Kirchengemeinderat!

tung zu bringen, denn mit dem Geläut 
wollen wir die Kirche zum Gebet und zur 
persönlichen Andacht öffnen. Wir erhof-
fen uns, dass dadurch das Geläut wieder 
neu in die Betrachtung, das Gespräch 
und vor allem in die persönliche Gebets 
praxis kommt. 
Die neue Läuteordnung können Sie der 

Tabelle entnehmen.
Sowohl die offene Kirche als auch die Läu-
teordnung sollen bis Pfingsten einer Probe-
phase unterliegen. Der Kirchengemeinderat 
behält sich vor, dann noch einmal sowohl 
die Praxis der offenen Kirche als auch der 
Läuteordnung zu prüfen und ggf. Verände-
rungen vorzunehmen. Ekkehard Stier


